
BIBLIOTHEKS- und 

ENTLEHNORDNUNG 
 

 Alle unsere Bücher und Medien darfst du gratis für drei Wochen ausleihen. 

Die Entlehnfrist kannst du um drei Wochen verlängern. 

 

 Behandle alle entliehenen Medien sorgfältig. Als Entleiher haftest du für 

Beschädigung oder Verlust der Medien. 

 

 Getränke und Jause werden in der Schultasche verstaut. Deponiere 

Schultaschen im Eingangsbereich. 

 

 Verhalte dich so, dass deine Mitschüler Ruhe haben. Verwende die Computer 

nur für Hausaufgaben oder zur Recherche. 

 

 Hinterlasse die Bibliothek so, wie du sie gerne wieder vorfinden möchtest. 

 

 Die entlehnten Medien dürfen nur für den Privatgebrauch verwendet 

werden. 

Überspielen oder Kopieren ist urheberrechtlich verboten. 

 

 Während des Schuljahres ausgetretene SchülerInnen sowie MaturantInnen 

erhalten ihre Schulbesuchsbestätigungen bzw. Zeugnisse erst, wenn alle 

entliehenen Medien zurückgegeben sind. 

 

 Dasselbe gilt für die Jahreszeugnisse aller SchülerInnen zum Ende des 

Schuljahres. Ausgenommen sind die SchülerInnen der 7. Klassen, die 

Medien für die VWA über die Sommerferien behalten dürfen. 
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